
Errichtung eines Halte- und Parkverbotes an der östlichen Seite der 
Brückengasse, beginnend bei der Einmündung in die Mühlgasse, 58 m in 
nördliche Richtung, KG Möllersdorf 
 
 
                                              V E R O R D N U N G 
 
 
Der Bürgermeister der Stadtgemeinde Traiskirchen verfügt gem. der §§ 43 Abs. 1 lit. b. 
und 94d Z. 4 der Straßenverkehrsordnung StVO 1960, BGBl. 159, in der derzeit 
geltenden Fassung, aus Gründen der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des 
Verkehrs, folgende Verkehrsmaßnahme: 
 
An der östlichen Seite der Brückengasse, beginnend bei der Einmündung in die 
Mühlgasse, 58 m in nördliche Richtung, KG Möllersdorf, gilt: 
 
„Halten und Parken verboten“ gem. § 52 Ziff. 13b Straßenverkehrsordnung StVO 
1960 in der derzeit geltenden Fassung mit den Zusatztafeln „Anfang“ und „Ende“. 
 
Gemäß § 44 der Straßenverkehrsordnung StVO 1960 i.d.g.F. tritt die oben angeführte 
Verordnung mit dem Aufstellen der Verkehrszeichen in Kraft. 
 
 


